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Änderung der Besteuerung ausländischer Investmentfonds ab
1. Juli 2005
Ausgehend vom VfGH 15.10.2004, G 49,50/04-8, womit
das Gesetz betreffend die pauschale Ermittlung der Besteue-
rungsgrundlagen für ausländische Fonds aufgehoben worden
ist, wurde im AbgÄG 2004 die Besteuerung neu geregelt. Zu
den bisher bestehenden Fondsarten schwarz und weiß
kommt der „superweiße” hinzu. 

Künftige Besteuerungsarten
❚ Schwarze Fonds
Die Pauschalbesteuerung wurde aber in modifizierter Form
wieder eingeführt. Sie entfällt in Zukunft nur dann, wenn der
Steuerpflichtige gem. § 40 Abs. 2 Z 2 InvFG den Selbst-
nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge „in gleicher
Form” wie ein steuerlicher Vertreter spätestens 4 Monate
(bei nicht in €-Währung zusätzlich noch 2 Wochen) nach
Ende des Geschäftsjahres des Fonds erbringt und die Kapi-
talertragsteuer vom Fonds an die Österreichische Kontroll-
bank gemeldet wird. Dies gilt rückwirkend ab 5. Dezember
2004, somit für Fonds deren Geschäftsjahr nach dem
4. August 2004 endet. Die Gleichstellung der Besteuerung
mit Inlandsfonds hängt daher von der Qualitätsanforderung
dieser Nachweiserbringung ab. Das BMF hat mit seiner Info
vom 4. und 25. Mai 2005 eine Berechnungsmethode be-
kanntgegeben, die dem „Nachweis in gleicher Form” ent-
spricht. Für diese Zwecke ist in der Homepage des BMF ein
elektronisches Formular veröffentlicht, mit dessen Hilfe
diese Erträge – nach Eingabe der betreffenden Daten –
berechnet werden können und damit ein schwarzer Fonds in
einen weißen oder superweißen umgewandelt werden kann.
Diesem Nachweis ist weiters der Rechenschaftsbericht (auf
Verlangen des Finanzamtes in deutscher Sprache) des Fonds
beizulegen. Die inländische Besteuerung erfolgt mit dem
Sondersteuersatz (25%) bei der individuellen Steuerveran-
lagung eines weißen bzw. durch KESt- Abzug beim super-
weißen Fonds.

Liegen die Voraussetzungen für die Besteuerung nach § 40
Abs. 2 Z 2 InvFG nicht vor, ist wie folgt vorzugehen:
– Pauschalermittlung dieser Erträge gem. § 42 Abs. 2

InvFG. Die KESt beträgt mindestens 2,5% des Depot-
wertes (25% von 10% des Rücknahmepreises), mit End-
besteuerungswirkung. Neu ist, dass eine tatsächliche Aus-
schüttung vom pauschal ermittelten Betrag abgezogen
werden kann, soweit kein negativer ausschüttungsgleicher
Ertrag daraus resultiert. Nachträglich tatsächlich ausge-
schüttete ausschüttungsgleiche Erträge bleiben steuerfrei.

– Sicherungssteuer gem. § 42 Abs. 4 InvFG in der Höhe
von 1,5% des Depotwertes (25% von 6% des Rücknahme-
preises), wenn keine Offenlegung erfolgte. Damit ist
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schreibung einzustufen), Strategie-Z (Anpassung an Markt-
verhältnisse), Bonus-Z (Kursgewinn auch dann, wenn
Basiswert einen Kursverlust erleidet), Turbo-Z (Hebeleffekt
begünstigt Gewinn, erhöht aber das Verlustrisiko), Kick-
Start Z (basiert auf einer Aktie mit Kurs zum Fälligkeits-
zeitpunkt), Zins-Z, Aktienanleihen, Nullkuponanleihen
sowie Optionsanleihen. Aus Rz 6175 EStR sind weitere
Beispiele zu entnehmen, sowie Erläuterungen zur steuer-
lichen Behandlung von Unterschieden zwischen Ausgabe-
und Einlösungswert. Investmentfonds sind geschütztes
Sondervermögen, während Zertifikate Wertpapiere der emit-
tierenden Bank sind und von deren Bonität abhängen. Das
Geld kann daher im Insolvenzfall der Bank verloren gehen.
Zertifikate inländischer Banken erfüllen nicht die Vorausset-
zungen nach § 42 InvFG, um als Fonds qualifiziert zu wer-
den, wogegen Zertifikate ausländischer Emittenten unter
bestimmten Voraussetzungen als ausländische Investment-
fonds gelten, da für die Beurteilung die wirtschaftliche
Betrachtungsweise maßgebend ist. Demnach können z.B.
Miteigentumsgemeinschaften, Trustkonstruktionen etc.
unter die Definition ausländischer Fonds fallen. Ein auslän-
discher Investmentfonds liegt dann vor, wenn eines der
beiden Kriterien nicht vorhanden ist:
– Ein überwiegender tatsächlicher Erwerb der die Wertent-

wicklung bestimmenden Wertpapiere durch den Emitten-
ten oder einen von ihm beauftragten Treuhänder unter-
bleibt, und

– kein aktiv gemanagtes Vermögen.
Ist eines der beiden angeführten Kriterien also nicht erfüllt,
liegt – nach Ansicht des BMF – ein ausländischer Invest-
mentfonds iSd § 42 InvFG vor. In der Fachliteratur wird
diese wirtschaftliche Betrachtungsweise aber als Redak-
tionsversehen kritisiert, da sie zu einer unverständlichen
Aussage wird, insbesondere dann, wenn das Vermögen zwar
aktiv gemanagt wird, es aber zu keinem tatsächlichen
Erwerb der Wertpapiere kommt.
Auf Grund der Übergangsbestimmung des § 124 b Z 85
EStG sind Indexzertifikate seit 1. März 2004 KESt-pflich-
tig. Es fällt daher vom Substanzgewinn KESt an. Wer  ein
Indexzertifikat kauft, das vor diesem Zeitpunkt ausgegeben
wurde, bleibt bei einem Verkauf nach Ablauf der einjährigen
Spekulationsfrist steuerfrei. Gleiches gilt für Aktienzertifi-
kate. 
Zur Problematik der KESt-Pflicht von Indexzertifikaten vor
und nach dem 1. März 2004 hat das BMF am 25. März 2004
Stellung genommen und auf Rz 6 194 EStR hinsichtlich der
Definition des Indexbegriffes verwiesen. Bei Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen kommt das BMF nämlich zu
dem Schluss, dass allfällige Wertsteigerungen von Indexzer-
tifikaten, die vor dem 1. März 2004 begeben wurden, doch
KESt-pflichtig seien. Wer kann da noch den Überblick
behalten?

❚ Immofonds
Deren Besteuerung hängt von der Rechtskonstruktion ab.
Geschlossene Fonds gelten als Personengesellschaften, bei
welchen die Gewinne den Anteilsinhabern individuell zuzu-
rechnen sind. Bei Auslandsfonds sind die Doppelbesteue-
rungsabkommen anzuwenden. Ein Veräusserungsgewinn
wird nach 10 Jahren steuerfrei.
Offene Fonds. Die Erträge werden ebenfalls den Anlegern
individuell als Kapitaleinkünfte (KESt-pflichtig) zugerech-
net. Bei ausländischen Fonds kann die ausländische Quel-
lensteuer auf die inländische Steuer angerechnet werden.

keine Endbesteuerung verbunden. Bei einer Steuerveran-
lagung ist die Sicherungssteuer aber auf die Einkommen-
steuer anrechenbar.

❚ Weiße Fonds
Hier handelt es sich um in Österreich steuerlich vertretene
Fonds. Bei einem Nachweis der ausschüttungsgleichen
Erträge ohne taggenauer Zinsenabgrenzung sind die
Fondserträge wie bisher mit dem Sondersteuersatz (25%)
im Wege der individuellen Steuerveranlagung (KZ 754 und
409 im Formular E 1) zu versteuern. 

❚ Superweiße Fonds
Inländische Banken können (freiwillig!) ab 1. Juli 2005 den
KESt-Abzug vornehmen, wenn die ausschüttungsgleichen
Erträge nachgewiesen werden, wobei eine taggenaue Zin-
senabgrenzung einschließlich Ertragsausgleich gewähr-
leistet sein muss und die Kapitalertragsteuer vom auslän-
dischen Fonds an die Österreichische Kontrollbank
gemeldet worden ist (bis fünf Tage Unterbrechung werden
toleriert). Dies gilt demnach für Fonds, deren Geschäftsjahr
nach dem 28. Februar 2005 endet. Damit ist die völlige
Gleichstellung der Besteuerung mit Inlandfonds hergestellt
(§ 40 Abs. 2 Z 2 InvFG).

Sonderfälle

❚ Substanzgewinne
Bei im Betriebsvermögen befindlichen inländischen Fonds
ist ein Substanzgewinn erst bei der Veräußerung oder der tat-
sächlichen Ausschüttung zu versteuern, während bei im Pri-
vatvermögen befindlichen Fonds die KESt jährlich mit 25%
von 20% des Substanzgewinnes (demnach mit 5%) abzufüh-
ren ist, wobei Forderungswertpapiere davon ausgenommen
sind (Rz 167 f InvFR).
Bei thesaurierenden Auslandsfonds sind die Substanzge-
winne Bestandteil der ausschüttungsgleichen Erträge und
unterliegen der laufenden Gewinnermittlung (Rz 305
InvFR). Wird das erwähnte elektronische Formular zum
Selbstnachweis für ausschüttungsgleiche Erträge entspre-
chend ausgefüllt, wird der steuerpflichtige Substanzgewinn
alternativ für Betriebs- und Privatvermögen automatisch
berechnet.

❚ KESt- Abzug bei Ausschüttungen
Dieser ist bei KESt-pflichtigen Erträgen (Zinsen, Dividenden
und Substanzgewinnen) vorzunehmen. Wurde mangels Mel-
dung von der gesamten Ausschüttung KESt einbehalten,
kann eine Erstattung der zuviel einbehaltenen KESt beantragt
werden. Bei geeignetem Nachweis kann die Ausschüttung
wie ein Aufwand abgezogen und ein negativer ausschüt-
tungsgleicher Ertrag geltend gemacht werden (Rz 126
InvFR). Die Geltendmachung erfolgt in der E 1 dergestalt,
dass entweder in KZ 754 die Kapitaleinkünfte vermindert,
oder bei Fehlen dieser Einkünfte die negativen Einkünfte in
KZ 760 eingetragen werden. Kommt es zu keiner Steuerver-
anlagung, ist die Erstattung gem. § 240 BAO zu beantragen. 

❚ Zertifikate versus ausländische Investmentfonds
Gilt für Investmentfonds das InvFG, handelt es sich bei Zer-
tifikaten um von Banken individuell strukturierte Anlage-
produkte. Beispiele: Index-Z, Garantie-Z (Kapitalgarantie
zum Fälligkeitszeitpunkt), Discont-Z (wie eine Schuldver-
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Der Verkauf des Anteils ist nach Ablauf der einjährigen Spe-
kulationsfrist steuerfrei.
Immo-AG. Diese ist wie eine normale AG steuerpflichtig.
Der Verkauf nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist
ist steuerfrei.
Immobilien-Investmentfonds lt. ImmoInvFG seit 1. Sep-
tember 2003. Steuerpflichtig ist der Anteilsinhaber mit Ein-
künften aus Kapitalvermögen. Es bestehen Sondervorschrif-
ten für die Gewinnermittlung. Gem. § 42 ImmoInvFG sind
die steuerlichen Bestimmungen des § 42 Abs. 2 und 4 InvFG
(Pauschalbesteuerung bzw. Sicherungssteuer) auch auf aus-
ländische Immobilienfonds anzuwenden.

❚ Genussscheine
Der Inhaber hat den Status eines Fremdkapitalgebers. Die
Zinsen unterliegen im Normalfall der 25%igen KESt.

❚ Zinserträge aus Bankguthaben und sonstigen
Forderungen gegen Kreditinstitute im Ausland.

Das Budgetbegleitgesetz 2003 hat für ausländische Kapital-
erträge in § 37 Abs. 8 EStG eine dem KESt-Abzug mit End-
besteuerungswirkung vergleichbare Rechtslage geschaffen.
Dies geht aus den erläuternden Bemerkungen zur Regie-
rungsvorlage hervor, ohne allerdings im Gesetz seinen aus-
drücklichen Niederschlag zu finden. Diese Kapitalerträge
unterliegen der 25%igen Sondersteuer (KZ 754 im Formular
E 1) unter Anrechnung der ausländischen Quellensteuer bis
zu 15% (KZ 757 im Formular E 1) des Ertrages. Auf die
Möglichkeit der Rückerstattung der ausländischen Quellen-
steuer im Quellenstaat sei hingewiesen (Klienten-Info April
und Mai 2005).

Erbschaftssteuerbefreiung von Kapitalvermögen

Von der Erbschaftssteuer sind gem. § 15 Abs. 1 Z 17 ErbStG
Kapitalvermögen befreit, deren Erträge der inländischen
KESt, oder dem Sondersteuersatz von 25% unterliegen.
Damit sind auch ausländische Fonds, welche von dieser
Steuer erfasst  sind, endbesteuert. Von dieser Befreiung sind
sowohl Anteile an ausschüttenden als auch thesaurierenden
Kapitalanlagefonds, sowie an in- und ausländischen Kapital-
gesellschaften umfasst, wenn im Zeitpunkt der Entstehung
der Steuerschuld die Beteiligung unter 1% am Nennkapital
liegt. ■

Neuregelung der Lohnkonten-
führung ab 2005
Mit dem AbgÄG 2004 wurde die Lohnkontenführung wie
folgt neu geregelt:

Mindestangaben gem. § 76 Abs. 1 EStG

Zusätzlich zu den schon bisher geforderten Pflichtangaben,
wie Name, Versicherungsnummer, Wohnsitz, etc. kommt ab
2005 neu hinzu: Kinderzuschläge samt Name und Versi-
cherungsnummer der betreffenden Kinder. 

Weitere Daten gem. § 76 Abs. 2 EStG

Die bisher laut Gesetz geforderten weiteren Daten sind nun-
mehr in der Lohnkontenverordnung 2005 wie folgt gere-
gelt:

• Bruttolohn (inklusive sonstige Bezüge und Vorteile), Zahl-
tag, Lohnzahlungszeitraum, Trennung nach Tarifbesteue-
rung und festen Steuersätzen.

• Einbehaltene Lohnsteuer
• Bemessungsgrundlage und Beitrag zur Mitarbeitervor-

sorgekasse
• Steuerfreie Bezüge gem. § 3 EStG und zwar:

– Z 4a: Wochengeld, Zuwendungen von Versorgungs- und
Unterstützungseinrichtungen…

– Z 5a,c: Arbeitslosengeld, Notstands-, Überbrückungs-
hilfe…

– Z 8: Zulagen bei Auslandsbeamten…
– Z 9: Einkünfte von Auslandsbeamten…
– Z 10: Bezüge für begünstigte Auslandstätigkeit… 
– Z 11: Bezüge der Entwicklungshelfer…
– Z 12: Bezüge von ausländischen Ferialpraktikanten…
– Z 15a,b,c: Zuwendungen für Zukunftssicherung

(€ 300,–), Abgabe von Beteiligungen (€ 1.460,–) und
Optionen auf Beteiligungen (€ 36.400,–) 

– Z 22: Bezüge der Soldaten…
– Z 23: Bezüge der Zivildiener…
– Z 24: Auslandszulagen…
– Z 30: Einkünfte von Ortskräften im Auslandsdienst…

• Nicht steuerbare Leistungen
– § 26 Z 4 EStG: Pauschale Reisekostenvergütungen…
– § 26 Z 6, 7a EStG: Umzugskostenvergütungen; Beiträge

an Pensions- und Unterstützungskassen…

Erleichterungen
Laut § 4 der VO brauchen die o.a. Daten – sofern sie
aus anderen Aufzeichnungen des Arbeitgebers hervorgehen –
für Arbeitnehmer, die im Inland weder beschränkt noch
unbeschränkt steuerpflichtig sind, nicht in einem Lohn-
konto erfasst zu werden, es sei denn, es handelt sich um vom
inländischen Arbeitgeber ins Ausland entsendete Arbeit-
nehmer.
Betroffen sind Arbeitnehmer, die in von inländischen Unter-
nehmen ins Ausland ausgelagerten Betrieben beschäftigt sind
und von inländischen Unternehmen entlohnt werden. Für sol-
che Arbeitnehmer ist eine inländische Lohnverrechnung
überhaupt nicht erforderlich, da keine inländische Steuer-
pflicht besteht.
Ferner entfällt die Lohnkontoführung für bestimmte Politik-
erbezüge gem. § 25 Abs. 1 Z 4b EStG, wenn nicht mehr als €
200,– pro Monat ausbezahlt werden (z.B. Stadtrat, Bürger-
meister etc.).
Ab 2005 gibt es nicht mehr die Möglichkeit auf Antrag
Erleichterungen bei der Lohnkontoführung vom Finanz-
amt zu erwirken. Damit soll ein einheitlicher Standard bei
der Lohnkontoführung hergestellt werden. Nach Auskunft
vom BMF tritt aber für die Vergangenheit keine Änderung
betreffend die auf diese Weise erreichten Erleichterungen
ein.  

Geltungszeitraum und Risken

Weniger erfreulich ist, dass die Lohnkontenverordnung 2005
rückwirkend ab den Lohnzahlungszeiträumen, die nach dem
31. Dezember 2004 enden, bereits anzuwenden ist. Dadurch
können sich einerseits rückwirkende Anpassungserforder-
nisse ergeben, andererseits aber auch Vorteile durch die
Erleichterungen, wodurch eine nachträgliche Sanierung ein-
tritt. Die mit der Nichtbefolgung dieser Vorschriften verbun-
denen Risken können – nach Expertenmeinung – schlimm-
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stenfalls eine Finanzordnungswidrigkeit zur Folge haben,
welche mit einer Geldstrafe von bis zu € 3.625,– sanktioniert
ist. ■

Steuerbefreiung von
ortsüblichen Trinkgeldern
Gem. § 3 Abs. 1 Z 16a BGBl I 2005/35 vom 9.6.2005 EStG
sind die nach der Verkehrsauffassung ortsüblichen freiwillig
gewährten Trinkgelder in bar oder über Kreditkartenabrech-
nung rückwirkend ab 1999 steuerfrei. Zu unterscheiden ist
zwischen Stadt und Land, sowie nach Branchen (Handwerk
und Gastronomie). Die Befreiung bezieht sich auf Einkom-
men- und Lohnsteuer samt DB und KommSt. Ist die Annah-
me von Trinkgeldern durch den Arbeitnehmer von Dritten
aber verboten (Gesetz oder KV etc.) und werden diese vom
Arbeitgeber an die Arbeitnehmer verteilt, besteht Steuer-
pflicht wie bisher.
In der BMF-Info vom 18. Mai 2005 wird die Vorgangsweise
bei laufenden bzw. abgeschlossenen Lohnsteuerprüfungen
oder Berufungsverfahren erläutert, sowie welche Maßnah-
men Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu treffen haben, wenn
in der Vergangenheit Lohnsteuer für Trinkgelder einbehalten
wurde bzw. der Arbeitnehmer Einkommensteuer bezahlt hat.
Beispiele:
– Unterbrechung der Lohnsteuerprüfung und Stattgebung

der Berufung
– Wurde eine Berufung eingebracht und sind die Bescheide

nicht älter als 1 Jahr, erfolgt die Aufhebung von Amts wegen.
– Lohnzettel sind rückwirkend zu korrigieren und die Trink-

gelder als „sonstige steuerfreie Bezüge” einzutragen. Die
Bruttobezüge bleiben gleich. Arbeitnehmerveranlagungen
werden von Amts wegen berichtigt.

– Aufrollung der Lohnverrechnung 2005, wenn Trinkgelder
versteuert worden sind. Ab 2005 sind Trinkgelder weder
im Bruttobetrag noch unter steuerfreie Einnahmen aus-
zuweisen.

– Der Arbeitgeber kann den Antrag auf Herabsetzung des
DB für die Vergangenheit anregen. Die KommSt ist in der
BMF-Info leider nicht in diesem Zusammenhang erwähnt.

– Einkommensteuerbescheide, in denen Trinkgelder erfasst
sind, werden auf Anregung ab 1999 wiederaufgenommen.

Sozialversicherung

Solange die §§ 44 Abs. 3 und 49 Abs. 3 ASVG (Katalog der
Ausnahmen von der Beitragspflicht) nicht dem EStG ange-
passt werden, werden Trinkgelder weiterhin beitragspflich-
tig bleiben, was für spätere Pensionen vorteilhaft ist. ■

Neue Zuständigkeit für die
Feststellung einer Behinderung
ab 2005
Folgende Stellen sind nunmehr für die Feststellung einer
Behinderung (geminderte Erwerbsfähigkeit) für steuerliche
Zwecke zuständig :
• Landeshauptmann, für den Empfang einer Opferrente

nach dem Opferfürsorgegesetz.
• Sozialversicherungsträger, bei Berufskrankheiten oder

Berufsunfällen von Arbeitnehmern.

• Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, in allen
übrigen Fällen.

Der Amtsarzt ist nicht mehr zuständig! Bisherige Beschei-
nigungen behalten aber ihre Gültigkeit.
Das Antragsformular ist beim Finanzamt oder im Internet
(www.help.gv.at, HELP-Amtshelfer für Behinderung,
Behindertenpass) erhältlich und ist bei der jeweiligen Lan-
desstelle für Soziales und Behindertenwesen einzurei-
chen. Ein Behindertenpass wird aber nur dann ausgestellt,
wenn der Grad der Behinderung mindestens 50% beträgt.
Liegt der Grad unter 50% ergeht ein abschlägiger Bescheid,
aus dem der niedrigere Grad der Behinderung hervorgeht.
Hinweise für die steuerliche Geltendmachung:
Wenn beim Pensionsversicherungsträger die Berücksichti-
gung des Behindertenfreibetrages beantragt wurde, muss
zum Nachweis der Behinderung der Behindertenpass oder
der abschlägige Bescheid beim Finanzamt vorgelegt werden.
Wird der Freibetrag oder eine außergewöhnliche Belastung
(z.B. Diätverpflegung) beim Finanzamt beantragt, dann
sind der Steuererklärung keine Beilagen anzuschließen, es
sei denn, das Finanzamt fordert den Behindertenpass oder
den abschlägigen Bescheid gesondert an. ■

Privatnutzung eines Firmen-
KFZ durch den wesentlich
beteiligten Gesellschafter-
Geschäftsführer
Die zu § 15 Abs. 2 EStG ergangene Sachbezugsverordnung
regelt die Privatnutzung des arbeitgebereigenen KFZ durch
den Arbeitnehmer. Der wesentlich beteiligte Gesellschafter-
Geschäftsführer bezieht aber Einkünfte aus selbständiger
Arbeit, obwohl diese hinsichtlich Dienstgeberbeitrags den
Dienstnehmern zugeordnet werden. Laut VwGH 31.3.2005,
2002/15/0029 ändert das aber nichts daran, dass sie in ein-
kommensteuerlicher Sicht nicht als Dienstnehmer anzusehen
sind. Anstelle der Ermittlung des Sachbezugswertes für die
Privatnutzung des Firmen-KFZ nach der Sachbezugs-VO
(1,5% des Anschaffungswertes bis max. € 600,– p.m.) ist der
Sachbezug, der als Betriebseinnahme zu versteuern ist, gem.
§ 184 BAO zu schätzen. Für die Kommunalsteuer dagegen
ist die Sachbezugs-VO anwendbar (Rz 74 Info BMF vom 9.
Mai 2005). ■


